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Das Recht der „Rechten“? 
Ein Veranstaltungsbericht von F. J. Düwell 

Am 23. Februar 2018 fand im Katholischen Zentrum in Dortmund eine Veranstaltung zum Thema 
„Das Recht der ‚Rechten‘?“ statt. Gemeinsame Veranstalter waren: DGB Dortmund, der Dortmunder 
Arbeitskreis gegen Rechtsextremismus und die Arnold-Freymuth-Gesellschaft aus Hamm. Auslöser der 
Veranstaltung waren die aus Sicht des Dortmunder Arbeitskreises gegen Rechtsextremismus unzu-
reichende Strafverfolgung rechtsextremer Gewalttaten durch die Justizbehörden und die fehlende Dia-
logbereitschaft der Gerichte. 

Zugrunde lagen zwei Fälle: 
Eine Horde von etwa 300 Rechtsradikalen griff am 1. Mai 2009 die Teilnehmer der DGB-Kundgebung 
in Dortmund massiv an. Die Neonazis stürmten auf die Teilnehmer, warfen Steine und wollten gezielt 
DGB-Teilnehmer treffen. Mehrere Polizisten wurden verletzt. Die Neonazis wurden eingekesselt und 
abtransportiert.1 Es brauchte drei Jahre bis zum Prozess. Die zwei als Haupttäter des Überfalls namhaft 
gemachten stadtbekannten Dortmunder Rechtsextremisten wurden am 19. Juni 2012 vom Amtsgericht 
mangels Beweisen freigesprochen. Prozessbeobachter kritisierten, dass das Verfahren schlecht vorberei-
tet gewesen sei. So u.a. folgende Beispiele: Das Gericht habe keine Geräte zum Abspielen von Videos 
der Opfer gehabt und der Anklagevertreter als Tatort den Theatervorplatz anstatt des Platzes der Syna-
goge bezeichnet. Besonders zu kritisieren sei, dass die bei der Tat nicht anwesenden Ersteller der poli-
zeilichen Sammelprotokolle, in denen nur die Aussagen anderer zusammengefasst werden, als Zeugen 
geladen worden seien. Diese konnten natürlich aus eigener Wahrnehmung nichts bekunden. Zudem 
seien als weitere Zeugen einige der beim Anrücken der Horde von der Autobahn herbeigerufenen Bun-
despolizisten vernommen worden. Da diese erst später eingetroffen seien, hätten sie auch nichts zum 
Überfall bekunden können. Nicht als Zeugen geladen gewesen seien demgegenüber die von Anfang an 
anwesenden Streifenpolizisten, die für die Verkehrslenkung und Begleitung der Demonstration abge-
stellt waren. Diese seien mutig mit völlig unzureichender Ausrüstung dem anrückenden schwarzen 
Block der Rechtsextremen entgegengetreten. Sie hätten das Geschehen bekunden können, seien aber 
nicht als Zeugen geladen worden. 

Der zweite, Irritationen veranlassende Fall war die strafrechtliche Behandlung der Vorfälle vom 25. Mai 
2014. Nach der Bekanntgabe des Wahlergebnisses mit dem Einzug eines Kandidaten der Partei „Die 
Rechte“ in den Stadtrat rief deren Internetauftritt zum Sturm auf. Mit der Abbildung eines Faustschlags 
wurden die Anhänger kaum verdeckt zur Gewalt animiert: „Mit einem Schlag ins Rathaus“. Tatsächlich 
versuchte eine Horde von Rechtsextremen, uniformiert mit einheitlichen gelben T-Shirts, auf denen die 
Aufhebung des Verbots verfassungsfeindlicher rechtsextremer Organisationen gefordert wurde, das 
Rathaus zu stürmen. Jedoch nicht die stürmenden Mitglieder der Horde, sondern 40 Bürgerinnen und 
Bürger, die sich vor der Rathaustür der Horde friedlich entgegengestellt hatten, erhielten Vorladungen 
wegen Nötigung. 
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Der Arbeitskreis, zu dem die evangelische und katholische Kirche, die örtlichen demokratischen Par-
teien wie SPD, CDU, Grüne und andere Teile der Zivilgesellschaft gehören, bemühte sich, mit der Poli-
tik und den Justizbehörden in einen Dialog über die entstandenen Irritationen einzutreten; denn das 
provozierende Auftreten der Rechtsextremen ist für viele Menschen empörend und abstoßend. Des-
halb erscheint es umso unverständlicher, wenn es zu keiner effektiven Strafverfolgung kommt. Das Ver-
trauen in den Rechtsstaat nimmt dann Schaden. Der angeschriebene Polizeipräsident begrüßte das von 
dem Arbeitskreis ausgehende Dialogangebot. Der Justizminister ließ durch einen Referenten mitteilen, 
er habe keine Zweifel an der Ernsthaftigkeit der Strafverfolgung in NRW und leite wegen der geäußer-
ten einzelnen Kritikpunkte den Brief an die die Dienstaufsicht führenden Stellen weiter. Die Unabhän-
gigkeit der Justiz gestatte ihm keine Bewertung. Der nachrichtlich vom Brief an den Justizminister in 
Kenntnis gesetzte Präsident des Amtsgerichts verwies ebenfalls auf die richterliche Unabhängigkeit. 
Die Gesprächsangebote des Arbeitskreises wurden nicht angenommen. 

An diesen Stand setzte die Veranstaltung am 23. Februar 2018 an. Pfarrer Friedrich Stiller, zweiter Spre-
cher des Arbeitskreises, erläuterte die neuere Entwicklung: „Die Rechtsextremisten bewegen sich zu-
nehmend an der strafrechtsrelevanten Grenze.“ Rechtsanwalt Manuel Kabis, der als Opferanwalt oder 
Vertreter der Nebenklage an zahlreichen Strafprozessen gegen rechtsextremistische Gewalttäter betei-
ligt war, ergänzte: „Die eigene Tat wird als Notwehr hingestellt. Die Neonnazis lassen sich vor Gericht 
professionell vertreten. Sie nutzen die Mittel, die die Strafprozessordnung bietet, konsequent aus. Ins-
besondere wird alles versucht, um die nationalsozialistische Überzeugung nicht ins Urteil einfließen zu 
lassen. Es wird alles unternommen, um den Eindruck zu erwecken, es gäbe keinen politischen Hinter-
grund.“ 

Der aus Berlin angereiste Referent Dr. Bernd Wagner konnte aus eigener fachlicher Expertise die Be-
deutung der effektiven strafrechtlichen Verfolgung darstellen. Wagner war früher als Polizist in der Lei-
tung des Staatsschutzes der neuen Bundesländer tätig. Er verließ den Dienst, als sich seine erfolglosen 
Warnungen vor Brandanschlägen leider in Hoyerswerda und anderswo bewahrheiteten. Daraufhin 
gründete er die erfolgreiche Aussteiger-Initiative „Exit“. Wagner berichtete davon, dass die Rechtsextre-
men der Repression durch das Strafrecht eine eminente Bedeutung für die Bekämpfung des Rechtsext-
remismus zumessen. Das wisse er aufgrund von Aussagen der Aussteiger. Danach gehe von Verurtei-
lungen eine abschreckende Wirkung aus. Sie seien für das mögliche „Antizipieren“ erforderlich. Nur bei 
Verurteilungen könne den meist jungen Leuten aus der rechten Szene deutlich gemacht werden: „Wenn 
Ihr das oder das tut, zieht das Gefängnis nach sich, und das kann sehr lange dauern.“ Die effektive Or-
ganisation der Strafverfolgung, die in eine Verurteilung münde, sei zwar notwendig, reiche jedoch nicht. 
Bei den Tätern müssten auch „Zweifel gesät werden“. Nur so habe Deradikalisierung eine Chance. Die 
Zivilgesellschaft müsse in den Zweifel hineinragende Gespräche mit Rechtsradikalen führen; denn „Je-
der hat einen weichen Punkt.“ Wenn ein Täter verurteilt werde, müsse gleichzeitig eine Alternative auf-
gezeigt werden: „Was kann nach der Strafe sein? Welche Chancen bestehen?“ Kontraproduktiv sei die 
Haltung der Antifa: „Rechts ist keine Meinung sondern ein Verbrechen.“ Keinesfalls dürfe sich bei 
Rechtsextremisten der Eindruck verfestigen: „Der Staat drischt nur auf uns wegen unserer Gesinnung 
ein.“ Zu Recht wies der Referent darauf hin: „auch Neonazis haben Menschen- und Freiheitsrechte“. 
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Zu der Aufgabe der Justiz sollte an sich Staatssekretär Dirk Wedel aus dem Justizministerium NRW 
sprechen. Trotz mehrfacher Terminabstimmung und Monate zuvor gegebener Terminzusage ließ er äu-
ßerst kurzfristig wegen einer Terminkollision absagen. Ebenso waren alle Vorstandmitglieder des NRW 
Vorstandes des Deutschen Richterbundes kurzfristig wegen Krankheit verhindert. Darin zeigt sich, wie 
sehr der unangenehme Dialog mit der Zivilgesellschaft gescheut wird. Umso erfreulicher war, dass der 
neue Behördenleiter der Staatsanwaltschaft in Dortmund, der leitende Oberstaatsanwalt Volker 
Schmerfeld-Tophof, erschien. Er hatte bereits organisatorische Zeichen gesetzt, indem er u.a. speziell 
für den Problembereich des Dortmunder Nordens einen Staatsanwalt einsetzte. Er dankte für die Ein-
ladung und versprach, den Dialog mit den zivilgesellschaftlichen Akteuren zu führen. Er versicherte, in 
Dortmund habe man aus den in den NSU Untersuchungsausschüssen aufgedeckten Pannen gelernt. Es 
gebe jetzt, soweit verfassungsrechtlich zulässig, auch eine für die Strafverfolgung erforderliche Nach-
richtenübermittlung durch den Verfassungsschutz. Sein Ziel sei es, so wie es Dr. Wagner beschrieben 
habe, „über Strafverfahren auch an die Menschen heranzukommen“. Er müsse jedoch darauf hinwei-
sen, dass die Personallage prekär sei. Auf diese Restriktion wies auch der Vorsitzende der Landesorga-
nisation der Gewerkschaft der Polizei Arnold Plickert hin: „Wir haben ein Personalproblem, aber zu-
mindest der Staatsschutz wird ausgebaut.“ Das hat auch der bundesweit tätige Dr. Wagner anerkannt: 
„In Dortmund passiert polizeilich in der Auseinandersetzung mit dem Rechtsextremismus sehr viel.“ 

Der Präsident der Arnold-Freymuth-Gesellschaft, Professor Franz Josef Düwell, zeigte den Unter-
schied zur Justiz in der Weimarer Republik auf. Damals war die Justiz häufig auf dem rechten Auge 
blind. Sie habe sich insbesondere vom Legalitätseid blenden lassen, den der mehrfach vorbestrafte Ös-
terreicher Adolf Hitler am 25. September 1930 im Ulmer Reichswehrprozess4 abgegeben hatte. In un-
serer heutigen Berliner Republik sei die Justiz zwar nicht auf dem rechten Auge blind, sie sei aber nicht 
frei von Schwächen. So müssten Teile der Justiz – wie jede andere menschliche Organisation auch 
grundsätzlich fehleranfällig – noch lernen, sich dem Dialog zu stellen. Die verfassungsrechtlich ver-
bürgte Unabhängigkeit der Justiz sei gut und schützenswert. Die Justiz befände sich jedoch aufgrund 
ihres verfassungsrechtlichen Schutzes weder in einem vor Kritik geschützten Schonraum noch in einem 
von der Gesellschaft abgehobenen „Elfenbeinturm“. Gerichtspräsidenten und Richterschaft dürften 
sich deshalb nicht dem Dialog mit der Zivilgesellschaft verweigern. Auch sie seien aufgerufen, Irritatio-
nen und Missverständnisse zu klären und auch zu prüfen, ob aus sie aus Fehlern Lehren für künftiges 
Verhalten zu ziehen haben. 

Mit diesem eher versöhnlichen Schluss endete die Veran-
staltung. Fortsetzung sollte folgen! 




